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LEGAL UPDATE GESELLSCHAFTSRECHT 
Berlin, 11.01.2023 

Umsetzung der Umwandlungsrichtlinie in nati-
onales Recht – Weitreichende Änderungen des 
UmwG  

Dr. Martin Nentwig 

Mit dem sog. „Company Law Package“ hat die 
EU-Kommission bereits im April 2018 eine wei-
tere Harmonisierung von grenzüberschreiten-
den Umwandlungsmaßnahmen (Verschmel-
zung, Spaltung, Formwechsel) in Aussicht ge-
stellt. Diese begrüßenswerten Vorschläge hat 
das Europäische Parlament Ende 2019 in wei-
ten Teilen übernommen und die sog. „EU-Um-
wandlungsrichtlinie“ beschlossen. Diese muss 
von den Mitgliedsstaaten bis Ende Januar 2023 
in nationales Recht umgesetzt werden. In 
Deutschland ist mit einer verspäteten Umset-
zung bis Mitte 2023 zu rechnen, wobei der finale 
Regierungsentwurf bereits vorliegt. Mit der No-
velle gehen diverse Änderungen im UmwG ein-
her. 

Anteilsinhaberschutz  

Neu ist das einheitliche System im UmwG zum 
Schutz der (Minderheits-)Gesellschafter. Da-
nach kann eine Klage gegen die Wirksamkeit 
des Verschmelzungsbeschlusses nicht darauf 
gestützt werden, dass das Umtauschverhältnis 
der Anteile nicht angemessen ist oder dass die 
Mitgliedschaft bei dem übernehmenden Rechts-
träger kein angemessener Gegenwert für die 

Anteile oder die Mitgliedschaft bei dem übertra-
genden Rechtsträger ist. Insoweit können die 
Gesellschafter im Rahmen des Spruchverfah-
rens die Angemessenheit des Umtauschverhält-
nisses gerichtlich klären lassen. 

Gesetzliche Regelung von grenzübersch-
reitenden Umwandlungen  

Die größte und sicherlich maßgeblichste Änder-
ung des UmwG besteht darin, dass jetzt für 
sämtliche grenzüberschreitenden Umwand-
lungsmaßnahmen innerhalb der EU eine klare 
gesetzliche Regelung geschaffen wurde. Bisher 
war dies nur für die grenzüberschreitende 
Verschmelzung der Fall. Insbesondere wird der 
überaus praxisrelevante grenzüberschreitende 
Formwechsel gesetzlich normiert. Die gesetzli-
che Regulierung führt zu einer erheblich 
größeren Rechtssicherheit, da nicht mehr auf 
einzelne Gerichtsurteile und regionale Register-
praxis abgestellt werden muss.  

Die Anpassungen haben jedoch auch systema-
tisch Neuerungen gebracht. Die wesentlichen 
Änderungen seien hierbei wie folgt kurz auf-
gezeigt. 
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Verstärkter Arbeitnehmerschutz   

Nach dem geänderten UmwG ist bereits sechs 
Wochen vor der geplanten Zustimmung der An-
teilsinhaber zur grenzüberschreitenden Um-
wandlungsmaßnahme der Betriebsrat über die 
beabsichtigten Maßnahmen zu unterrichten. 
Besteht ein Betriebsrat nicht, sind neuerdings 
alternativ sämtliche Arbeitnehmer zu informie-
ren. Diese ordnungsgemäße Unterrichtung ha-
ben die Vertretungsorgane in der Anmeldung zu 
versichern.  

Ferner ist die unternehmerische Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer bei grenzüberschreitenden 
Umwandlungen zu berücksichtigen. Danach gilt 
nach einem gesonderten Gesetz über die Mit-
bestimmung der Arbeitnehmer bei grenzüber-
schreitendem Formwechsel und grenzüber-
schreitender Spaltung (MgFSG) ein einheitli-
cher Rechtsrahmen, der auch schon dann An-
wendung findet, wenn eine beteiligte Gesell-
schaft mindestens 4/5 des Schwellenwertes 
hinsichtlich der zu beschäftigenden Mitarbeiter 
erreicht. Insofern ist bei grenzüberschreitenden 

Umwandlungen stets eine rechtzeitige arbeits-
rechtliche Prüfung und Vorbereitung erforder-
lich. Dies ist vor allem deswegen relevant, weil 
im Rahmen der Anmeldung der Umwandlungs-
maßnahme die Anzahl der Arbeitnehmer dem 
Handelsregister mitzuteilen ist. Vor diesem Hin-
tergrund kann die Anwendung der Mitbestim-
mungsregularien vom Handelsregister und Ar-
beitnehmervertretern überprüft werden. Grund-
sätzlich gilt hierbei ein strenger Bestandsschutz 
von etwaigen nationalen Mitbestimmungsrech-
ten. 

Weitere Digitalisierung und Ver-
netzung  

Schließlich soll das gesamte grenzüberschrei-
tende Verfahren weiter digitalisiert werden. Die 
beteiligten Handelsregister aus den unter-
schiedlichen EU-Staaten sollen hierbei ihre Be-
scheinigungen zur Einhaltung der nationalen 
Umwandlungsvorschriften digital untereinander 
direkt versenden und wechselseitig anerken-
nen.  
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Hinweis 
Dieser Überblick dient ausschließlich der allgemeinen Information und kann konkreten Rechtsrat im einzelnen Fall nicht ersetzen. Sprechen 
Sie bei Fragen bitte Ihren gewohnten Ansprechpartner bei GÖRG bzw. den Autor Dr. Martin Nentwig unter +49 30 884503 203 oder mnent-
wig@goerg.de an. Informationen zum Autor finden Sie auf unserer Homepage www.goerg.de. 
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